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Zitat von s3g4

Es gibt Urteile zur kostenübernahme. Implizit dann auch die Pflicht zur Übernahme der
Kosten allgemein. Dagegen steht die Inanspruchnahme von Freiplätzen.

https://papira.de/klassenfahrt-vorteilsnahme/

Ein Urteil steht da nicht . Da sind nur Konjuktive.. Man könnte klagen etc. Ich frage mich
welchen Vorteil ich davon haben soll.

Ein Urteil ist der Link definitiv nicht.

1https://www.lehrerforen.de/thread/63359-geldgesch%C3%A4fte-an-schulen/?postID=823378#post823378

https://www.lehrerforen.de/thread/63359-geldgesch%C3%A4fte-an-schulen/?postID=823367#post823367
https://papira.de/klassenfahrt-vorteilsnahme/
https://www.lehrerforen.de/thread/63359-geldgesch%C3%A4fte-an-schulen/?postID=823378#post823378

